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(2) Wahlberechtigt für die Wahlen zu den Bezirks- und 
Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirks
versammlungen und Gemeindevertretungen sind alle Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik, die am Wahltag 
das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in dem be
treffenden Bezirk, dem Kreis, der Stadt, dem Stadtbezirk oder 
der Gemeinde haben.

§4
Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik kann 

in die Volkskammer und in die örtlichen Volksvertretungen 
gewählt werden, wenn er am Wahltag das 18. Lebensjahr voll
endet hat.

§5
(1) Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind Personen, 

die entmündigt sind oder denen rechtskräftig durch gericht
liche Entscheidung die staatsbürgerlichen Rechte aberkannt 
wurden.

(2) Das Wahlrecht ruht bei Personen, die wegen krankhaf
ter Störung der Geistestätigkeit in einer Einrichtung für psy
chisch Kranke untergebracht sind, unter vorläufiger Vor
mundschaft oder wegen geistiger Gebrechen unter Pflegschaft 
stehen, sowie bei Personen, die eine Strafe mit Freiheitsent
zug verbüßen, sich in Untersuchungshaft befinden oder vor
läufig festgenommen wurden.

§ 6
(1) Die Wahlen zur Volkskammer und zu den örtlichen 

Volksvertretungen werden vom Staatsrat ausgeschrieben. Die 
Ausschreibung der Wahlen erfolgt spätestens 60 Tage vor 
dem Wahltermin. f

(2) Die Neuwahl der Volkskammer und der örtlichen 
Volksvertretungen findet spätestens 60 Tage nach Ablauf der 
Wahlperiode statt.

§7
(1) Die Volkskammer besteht aus 500 Abgeordneten. Davon 

entsendet die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Re
publik, Berlin, 66.

(2) Die Bezirkstage, Kreistage, Stadtverordnetenversamm
lungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertre
tungen beschließen die Anzahl der Abgeordneten der neu 
zu wählenden Volksvertretungen. Der Staatsrat trifft dazu 
einheitliche Rahmenfestlegungen.

(3) Für die Volkskammer und für die örtlichen Volksver
tretungen werden Nachfolgekandidaten gewählt.

§ 8

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer und der örtlichen 
Volksvertretungen werden in Wahlkreisen gewählt.

(2) Der Staatsrat bestimmt unter Berücksichtigung der Be
völkerungszahl die Wahlkreise und die Zahl der in den ein
zelnen Wahlkreisen zu wählenden Abgeordneten für die Wah
len zur Volkskammer.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen bestimmen unter Be
rücksichtigung der Bevölkerungszahl die Wahlkreise und die 
Zahl der in den einzelnen Wahlkreisen zu wählenden Abge
ordneten für die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen.

(4) In Städten und Gemeinden mit weniger als 5 000 Ein
wohnern kann für die Wahl ihrer Volksvertretung ein Wahl
kreis gebildet werden.

(5) Die Einteilung der Wahlkreise sowie die, Zahl der in 
ihnen «u wählenden Abgeordneten sind spätestens 50 Tage 
vor dem Wahltag bekanntzugeben.

§9
(1) Gewählt sind diejenigen Kandidaten, die mehr als die 

Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigen.
(2) Erhält eine größere Zahl der Kandidaten mehr als die 

Hälfte der gültigen Stimmen als Mandate im jeweiligen Wahl-
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kreis vorhanden sind, entscheidet die Reihenfolge der Kandi
daten auf dem Wahlvorschlag über die Besetzung der Abge
ordnetenmandate und über die Nachfolgekandidaten.

II.
Wahlkommissionen

§Д0
(1) Die Leitung der Wahlen erfolgt durch demokratisch ge

bildete Wahlkommissionen.

(2) Den Wahlkommissionen obliegen insbesondere folgende 
Aufgaben:

a) Sie leiten die Vorbereitung und Durchführung der Wah
len in ihrem Verantwortungsbereich, gewährleisten die 
strikte Einhaltung der wahlrechtlichen Bestimmungen 
und tragen dazu bei, den Bürgern die wahlrechtlichen 
Bestimmungen zu erläutern;

b) sie leiten die nachgeordneten Wahlkommissionen an, 
kontrollieren deren Tätigkeit und sind berechtigt, von 
ihnen Berichte über die Durchführung der Aufgaben ent
gegenzunehmen ;

cj sie fordern zur Einreichung von Wahl Vorschlägen auf 
und bestätigen die von den Ausschüssen der Nationalen 
Front der Deutschen Demokratischen Republik für die 
einzelnen Wahlkreise beschlossenen Wahlvorschläge;

d) sie kontrollieren die Aufstellung der Wählerlisten sowie 
die Einrichtung der Wahllokale und Sonderwahllokale;

e) sie entscheiden über Beschwerden gegen die Tätigkeit 
nachgeordneter Wahlkommissionen, von Wahlvorstän
den bzw. staatlichen Organen im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen;

f) sie veranlassen die Herstellung der Stimmzettel und an
derer Wahlvordrucke;

g) sie stellen das Ergebnis und die Gültigkeit der Wahl fest,
, veranlassen die öffentliche Bekanntgabe des Wahlergeb
nisses und benachrichtigen die gewählten Abgeordneten 
und Nachfolgekandidaten von ihrer Wahl.

§11
(1) Für die Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirks

tagen werden die Wahlkommission der Republik, eine Wahl
kommission in jedem Bezirk und in jedem Kreis gebildet.

(2) Für die Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordneten
versammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemeinde
vertretungen werden die Wahlkommission der Republik, eine 
Wahlkommission in jedem Bezirk, in jedem Kreis, in jeder 
Stadt, in jedem Stadtbezirk und in jeder Gemeinde gebildet.

§12
(1) Den Wahlkommissionen gehören Vertreter der in der 

Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik 
zusammenwirkenden Parteien Und Massenorganisationen, 
Produktionsarbeiter, Genossenschaftsbauern, Angehörige der 
Intelligenz, Angehörige der bewaffneten Organe und andere 
Werktätige an.

(2) Die Mitglieder der Wahlkommissionen werden vom 
Nationalrat bzw. von den zuständigen Ausschüssen der Na
tionalen Front der Deutschen Demokratischen Republik vor
geschlagen.

(3) Auf der Grundlage der unterbreiteten Vorschläge wer
den die Wahlkommission der Republik vom Staatsrat und 
die Bezirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeinde
wahlkommissionen von den jeweiligen Räten gebildet.

(4) Die Bildung der Wahlkommission der Republik erfolgt 
spätestens 60 Tage, die der örtlichen Wahlkommissionen spä
testens 50 Tage vor dem Wahltag.

(5) Die Wahlkommission der Republik berichtet dem Staats
rat über die Erfüllung ihrer Aufgaben.


